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Zur ordentlichen Hauptversammlung der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG 
am 14. Mai 2024 
 
 
Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien ge-
mäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts 
 
 
Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung eigener  
Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2, § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG 
 
 
Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. April 2019 beschlossene Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien ist am 29. April 2024 ausgelaufen. Um die Ge-
sellschaft weiterhin in die Lage zu versetzen, das Instrument des Erwerbs und der Verwendung 
eigener Aktien nutzen zu können, soll eine neue Ermächtigung gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG 
beschlossen werden, bis zum 13. Mai 2029 eigene Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 10 % 
des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung am 14. Mai 2024 bestehenden Grundkapitals oder – 
falls dieser Betrag geringer ist – des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorliegenden 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben.  
 
Der Vorstand erstattet dazu gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 4 
Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht, der nachstehend vollständig bekannt gemacht wird: 
 
Um der Gesellschaft den mit der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien verbundenen Gestal-
tungsspielraum wieder zu gewähren, soll die ausgelaufene Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien sowie zur Verwendung eigener Aktien erneuert werden. Bei der Entscheidung über den 
Erwerb und die Verwendung der eigenen Aktien wird sich der Vorstand allein von den Interessen 
der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen. 
 
Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands aufgrund dieser Ermächti-
gungen nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 
 
1. Die Erwerbsmodalitäten 
Die Gesellschaft soll, beschränkt auf einen Zeitraum von fünf Jahren, ermächtigt werden, eigene 
Aktien bis zu insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals erwerben zu können. Dabei wird ihr 
insoweit die Möglichkeit gegeben, eigene Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu er-
werben, etwa zur Reduzierung der Eigenkapitalausstattung, zur Kaufpreiszahlung für Akquisitio-
nen oder aber, um die Aktien wieder zu veräußern. Der Vorstand soll in die Lage versetzt werden, 
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im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien (1) über die Börse, (2) durch die 
Unterbreitung eines öffentlichen Kaufangebots an alle Aktionäre, (3) durch eine Aufforderung an 
alle Aktionäre zur Abgabe eines Verkaufsangebots oder (4) durch den individuell ausgehandelten 
Rückerwerb erwerben zu können. Diese Erwerbsmöglichkeiten tragen alle dem zu beachtenden 
Gleichbehandlungsgrundsatz gemäß § 53a AktG Rechnung. Die Ermächtigung kann durch die 
Gesellschaft ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals, aber auch durch ihre Konzern-
unternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. 

 
a) Die Möglichkeit zum Erwerb über die Börse bezieht sich dabei nur auf Aktien der Gesell-

schaft, die an der Börse gehandelt werden; dies sind derzeit ausschließlich die vinkulierten 
Namensaktien der Gesellschaft. Die übrigen Möglichkeiten zum Rückerwerb beziehen sich 
auch auf die nicht vinkulierten Namensaktien der Gesellschaft. 
 

b) Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, eigene 
Aktien durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot 
oder eine öffentliche Verkaufsaufforderung zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeich-
net ist, also insgesamt der Gesellschaft mehr Aktien zum Kauf angeboten wurden, als die 
Gesellschaft zu kaufen beabsichtigt, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Ausschlag-
gebend ist insoweit das Verhältnis der Anzahl der jeweils von einzelnen Aktionären ange-
botenen Aktien zueinander. Dagegen ist nicht maßgeblich, wie viele Aktien ein Aktionär, 
der Aktien zum Verkauf anbietet, insgesamt hält. Denn nur die angebotenen Aktien stehen 
zum Kauf. Insoweit ist ein eventuelles Recht der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien par-
tiell ausgeschlossen. Jedoch soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer 
Offerten oder kleinerer Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stückaktien sowie eine Run-
dung nach kaufmännischen Grundsätzen vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebro-
chene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände 
zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Auch insoweit ist ein 
eventuelles Recht der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien partiell ausgeschlossen. Die-
selben Grundsätze gelten bei einer öffentlichen Verkaufsaufforderung.  
 

c) Die Gesellschaft soll ferner Aktien direkt von abgabewilligen Aktionären gegen Barzahlung 
erwerben können. Ein solcher ausgehandelter Paketerwerb von einzelnen Aktionären ist 
aber nur dann zulässig, wenn der Erwerb Zwecken dient, die im vorrangigen Interesse der 
Gesellschaft liegen und dieser Erwerb geeignet und erforderlich ist, diese Zwecke der Ge-
sellschaft zu erreichen. Dies kann insbesondere etwa dann der Fall sein, wenn der Erwerb 
über die Börse zu aufwendig oder zu teuer wäre oder zu lange dauern würde, um die mit 
dem individuellen Erwerb der Aktien verfolgten Ziele zu erreichen. In einem solchen Fall 
kann ein Direkterwerb von abgabewilligen Aktionären die deutlich günstigere und effizien-
tere Lösung sein. Gleiches gilt, wenn sonstige im Gesellschaftsinteresse liegende Zwecke 
erreicht werden sollen, die nur oder zumindest mit weniger Aufwand für die Gesellschaft 
durch einen individuellen Erwerb eigener Aktien von einzelnen Aktionären erreicht werden 
können. 
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2. Die Verwendungsmöglichkeiten 
Die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung oder auf andere Weise erworbenen 
eigenen Aktien sollen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden dürfen, insbe-
sondere auch zu den folgenden: 
 
a) Die eigenen Aktien, die die Gesellschaft erwirbt, können über die Börse oder durch ein öf-

fentliches Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Dabei dient die Möglich-
keit zum Wiederverkauf eigener Aktien der vereinfachten Finanzmittelbeschaffung. Mit 
dieser Möglichkeit wird dem gesetzlichen Gleichbehandlungsgrundsatz Rechnung getra-
gen (§ 53a AktG). 

 
b) Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien können von 

der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. 
Die Ermächtigung sieht entsprechend § 237 Absatz 3 Nr. 3 AktG vor, dass der Vorstand 
die Aktien auch ohne die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft einziehen kann. 
Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automa-
tisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. 
Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, erforderlich werdende Änderungen der 
Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung veränderten Anzahl der Stückaktien 
vorzunehmen. Die Einziehung der eigenen Aktien kann allerdings auch mit einer Kapital-
herabsetzung verbunden werden. Der Vorstand wird hierbei ermächtigt, das Grundkapital 
um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals 
herabzusetzen und der Aufsichtsrat ist dazu ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien 
und des Grundkapitals in der Satzung der Gesellschaft entsprechend anzupassen. 

 
c) In allen folgenden Fällen sollen eigene Aktien, die aufgrund dieser oder einer früher erteil-

ten Ermächtigung oder auf andere Weise erworben wurden, auch unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre veräußert werden können: 

 
(1) Die Gesellschaft soll in der Lage sein, im Rahmen von Unternehmenszusammen-

schlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen 
oder Unternehmensteilen oder sonstigen Vermögensgegenständen eigene Aktien 
als (Teil-)Gegenleistung anzubieten. Der Wettbewerb verlangt nicht selten in derar-
tigen Transaktionen die Gegenleistung in Form von Aktien. Die hier vorgeschlagene 
Ermächtigung gibt der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum, sich bie-
tende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Be-
teiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen schnell und 
flexibel, sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Märkten, auszunutzen. 
Die dafür erforderliche Gegenleistung soll oder kann - auch unter dem Gesichts-
punkt der Finanzstruktur der Gesellschaft - möglicherweise nicht oder nicht aus-
schließlich in bar geleistet werden. Aber auch die Verkäufer attraktiver Akquisitions-
objekte sind möglicherweise eher an dem Erwerb von Aktien der Gesellschaft als an 
einer Geldzahlung interessiert. Um einem berechtigten Interesse der Veräußerer o-
der der Gesellschaft an einer (Teil-)Bezahlung in Form von eigenen Aktien für solche 
Erwerbsfälle zeitnah und flexibel Rechnung tragen zu können, ist es erforderlich, 
dass der Vorstand zur Gewährung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts 
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der Aktionäre ermächtigt wird. Da das Volumen der eigenen Aktien beschränkt sein 
wird und die Aktien zu einem Wert ausgegeben werden sollen, der sich, soweit mög-
lich, am Börsenkurs orientiert, haben interessierte Aktionäre die Möglichkeit, im zeit-
lichen Zusammenhang mit einer zu den vorgenannten Zwecken des Unternehmens-, 
Unternehmensteil- oder Beteiligungserwerbs oder des Erwerbs sonstiger Vermö-
gensgegenstände erfolgenden Veräußerung von eigenen Aktien, bei der das Be-
zugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wird, Aktien zu im Wesentlichen vergleich-
baren Konditionen über die Börse hinzuzuerwerben. Bei der Festlegung der Bewer-
tungsrelationen wird der Vorstand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre 
angemessen gewahrt werden. Der Preis, zu dem eigene Aktien in diesem Fall ver-
wendet werden, hängt von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls und vom jewei-
ligen Zeitpunkt ab. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Werts der als Ge-
genleistung gewährten eigenen Aktien am Börsenpreis für Aktien der Gesellschaft 
orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist hierbei nicht 
vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch 
Schwankungen des Börsenpreises infrage zu stellen. 

 
(2) Die mit der Ermächtigung eröffnete Möglichkeit, die erworbenen eigenen Aktien 

entsprechend der Regelung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG gegen Barzahlung zu 
einem Preis zu veräußern, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, dient 
dem Interesse der Gesellschaft, in geeigneten Fällen Aktien, beispielsweise an insti-
tutionelle Anleger, zu verkaufen. Diese Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien 
ist unter Berücksichtigung der im Beschlussvorschlag genannten Anrechnungen auf 
10 % des Grundkapitals begrenzt. Die Gesellschaft erhält durch die Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses die erforderliche Flexibilität, sich aufgrund einer günsti-
gen Börsensituation bietende Gelegenheiten schnell und flexibel sowie kostengüns-
tig zu nutzen, ohne den zeit- und kostenaufwendigen Weg einer Bezugsrechtsemis-
sion beschreiten zu müssen. Den Aktionären entsteht angesichts des geringen Volu-
mens von maximal 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft kein Nachteil, da die un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußerten Aktien der Gesellschaft 
nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den Börsenpreis der Aktien der Ge-
sellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich un-
terschreitet. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung 
dem Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres 
Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Durch die Berücksichtigung von Aktien, die bis 
zur Veräußerung eigener Aktien aufgrund anderer Ermächtigungen zum Bezugs-
rechtsausschluss gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, wird si-
chergestellt, dass keine eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§§ 71 Absatz 1 Nr. 8, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu 
führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht 
der Aktionäre ohne besonderen sachlichen Grund ausgeschlossen wird. 

 
(3) Die Ermächtigung sieht ferner vor, dass die Aktien unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre zur Erfüllung von Bezugs- oder Umtauschrechten bzw. Bezugs- 
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oder Umtauschpflichten aus den von der Gesellschaft oder von Konzernunterneh-
men der Gesellschaft begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
und/oder Genussrechten verwendet werden können. Durch die vorgeschlagene Be-
schlussfassung wird keine neue oder weitere Ermächtigung zur Ausgabe von Wan-
del- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten geschaffen. 
Sie dient lediglich dem Zweck, der Verwaltung die Möglichkeit einzuräumen, Be-
zugs- oder Umtauschrechte bzw. Bezugs- oder Umtauschpflichten aus von der Ge-
sellschaft oder von Konzernunternehmen der Gesellschaft begebenen Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten, die aufgrund ander-
weitiger Ermächtigung ausgegeben werden, mit eigenen Aktien anstelle der Inan-
spruchnahme des ansonsten verfügbaren bedingten Kapitals zu bedienen, wenn dies 
im Einzelfall nach Prüfung durch den Vorstand und den Aufsichtsrat im Interesse der 
Gesellschaft liegt. 

 
(4) Zudem soll die Gesellschaft in der Lage sein, Aktien Dritten, insbesondere Ge-

schäftspartnern der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften anzubieten und 
an solche Dritte zu übertragen, wenn dies im vorrangigen Interesse der Gesellschaft 
notwendig und zielführend ist. Die Ausgabe von Aktien an solche Personen fördert 
deren Bindung an das Unternehmen und die Ausrichtung an einer nachhaltigen Akti-
enkursentwicklung. Insbesondere kann auch die Ausgabe von Aktien an Geschäfts-
partner der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften im Interesse der Gesell-
schaft und ihrer Aktionäre liegen. Bei der Festlegung des Ausgabepreises bzw. von 
dem Geschäftspartner zu erbringenden sonstigen Gegenleistungen wird der Vor-
stand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. 
Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes der angebotenen bzw. zu 
übertragenden Aktien am Börsenpreis für Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine 
schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist hierbei nicht vorgesehen, insbe-
sondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des 
Börsenpreises infrage zu stellen. 

 
Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über eine etwaige Ausnutzung der Ermächti-
gung zum Erwerb eigener Aktien und den Einsatz derivativer Finanzinstrumente unterrichten. 
 
Der gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG der Haupt-
versammlung zu erstattende Vorstandsbericht, der vorstehend vollständig abgedruckt ist, ist 
auch im Internet unter www.nuernberger.com/hv zugänglich. Er liegt darüber hinaus in der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Nürnberg, im April 2024     Vorstand der Gesellschaft 
 
 
Personen und Funktionsbezeichnungen stehen für alle Geschlechter gleichermaßen. 


